
Forschungsinstituten, Lehranstalten, 
den Kultur- und Bildungseinrichtun
gen, medizinischen Institutionen so
wie anderen Einrichtungen und Or
ganisationen haben das Recht der 
Kontrolle über die Tätigkeit der Be
triebsleitungen, um ihrer Verantwor
tung für die politische Leitung der 
gesellschaftlichen Entwicklung in 
ihrem Bereich gerecht zu werden.
Die Parteiorganisationen in den Mi
nisterien, den anderen zentralen und 
örtlichen Staatsorganen und Einrich
tungen haben das Recht, die Kontrolle 
über die Tätigkeit des Apparates bei 
der Verwirklichung der Beschlüsse 
von Partei und Regierung, bei der 
Einhaltung der sozialistischen Rechts
normen auszuüben. Sic sind verpflich
tet, aktiven Einfluß auf die rationelle 
und effektive Gestaltung der Arbeit 
sowie das achtungsvolle Verhalten der
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